


Liebe Freunde und Unterstützer!

Wir haben die ASBH-Hamburg-Stiftung gegründet. Das ist ein 
bewegender Moment für uns, den wir gerne mit Ihnen teilen 
möchten. Deshalb ist auch diese Broschüre entstanden. Sie 
soll Ihnen die Grundsätze und Ziele der Stiftung, die Projekte 
und unser Anliegen näher bringen. 

Ich selbst bin der Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydro-
cephalus (ASBH) Hamburg seit langem verbunden. Schon als 
Studentin lernte ich einige der engagierten Eltern kennen, die 
sich für ihre Kinder mit Behinderung einsetzten. Bis heute bin 
ich begeistert davon, wie lebendig unsere Gemeinschaft ist 
und wie stark wir für unsere Interessen kämpfen. Das war von 
Anfang an so. Und tatsächlich haben wir seit unserer Gründung 
in den 1970er Jahren sehr viel erreicht: Aus der ehrenamtlich 
betriebenen, von Eltern gegründeten Selbsthilfe wurde ein ein-
getragener Verein, der für die vielfältigen Aufgaben auf profes-
sionelle Unterstützung zurückgreifen kann.  

Aus den Kindern unserer Anfangszeit sind mittlerweile selbst-
bewusste und selbstständige Erwachsene geworden. Es macht 
mich froh und auch stolz, sie zu treffen. Und es zeigt mir, wie 
sinnvoll es ist, dass auch in Zukunft Mittel und Strukturen vor-
handen sind, um Betroffene unterstützen zu können. Um das 
wirklich sicherzustellen, wurde im Mai 2015 eine Stiftung ge-
gründet, die die Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydro-
cephalus Hamburg unterstützt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern, Lesen und Anschau-
en der schönen Bilder, die auf Kinder- und Jugendfreizeiten der 
ASBH Hamburg entstanden sind. Ich persönlich freue mich be-
sonders über den Beitrag von Bischöfin Kirsten Fehrs, die die 
ASBH Hamburg unterstützt. 

Mit herzlichen Grüßen, Antje Blume-Werry
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Viel Kraft und noch mehr Energie müssen Menschen mit Spina 
Bifida und Hydrocephalus sowie deren Familien und Partner 
aufbringen, um zufrieden, selbstsicher und selbstbestimmt le-
ben zu können. Da geht es zum Beispiel um die bestmögliche 
Betreuung und Förderung oder um die alltäglichen Schwierig-
keiten, die das Leben im Rollstuhl mit sich bringt. Viele, sehr 
viele Herausforderungen für den Einzelnen – die mit Hilfe unse-
rer Gemeinschaft leichter gemeistert werden. 

Es ist uns wichtig, als Gemeinschaft zu wach-
sen, zusammenzuhalten und uns gegenseitig 
zu helfen. So konnten wir schon eine Menge 
bewegen, wertvolle Erfahrungen weitergeben 
und viele Menschen unterstützen. 

Damit das auch in Zukunft so bleibt, haben wir nun den nächs-
ten Schritt gemacht und die ASBH-Hamburg-Stiftung gegrün-
det. Unser Ziel: Wir möchten Menschen mit Spina Bifida und 
Hydrocephalus auch in Zukunft zur Seite stehen, sie in eine po-
sitive und sichere Zukunft geleiten, Familienangehörige sowie 
Partner unterstützen – und mit der Stiftungsgründung schon 
heute den Weg für nachfolgende Generationen ebnen. 
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Spina Bifida und Hydrocephalus gehören zu den häufigsten Be-
 hinderungen bei Neugeborenen und sind trotzdem für viele 
Menschen unbekannte medizinische Ausdrücke. Für manche 
sind sie aber die prägenden Begriffe ihres Lebens.

Eine Spina Bifida entsteht in den ersten Wochen der Schwan-
gerschaft, wenn das Rückenmark und die Wirbelsäule des wer-
denden Kindes unvollständig ausgebildet werden. Dadurch 
sind die Kinder von Geburt an teilweise oder vollständig quer-
schnittgelähmt. Das bedeutet für die Betroffenen größtenteils 
ein Leben im Rollstuhl oder das Benutzen von Gehhilfen. Auch 
Blase, Darm und Niere sind durch die Lähmung in ihrer Funktion 
beeinträchtigt.

Ein Hydrocephalus kann vor, während oder nach der Geburt 
und in jedem Lebensalter auftreten. Er entsteht durch einen 
Überdruck im Kopf, als Folge einer Störung des Hirnwasser-
kreislaufs. Mögliche Auslöser sind Fehlbildungen wie z.B. eine 
Spina Bifida, Hirnhautentzündungen, Verletzungen oder Tumo-
re. Eine Heilung ist nicht möglich, aber der Überdruck lässt sich 
durch das operative Einsetzen eines Ventilsystems regulieren. 
Als Begleiterscheinungen können Epilepsien, Entwicklungs-, 
Seh- und Bewegungsstörungen auftreten.
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Wenn von Inklusion die Rede ist, dann denken viele Menschen 
zunächst an die Schulen. In den Medien steht im Mittelpunkt, 
wie gut oder wie schlecht es gelingt, Schülerinnen und Schüler 
ganz unterschiedlicher Begabungen gemeinsam zu unterrich-
ten. Dabei wird eines schnell übersehen: Inklusion ist eine Auf-
gabe für die ganze Gesellschaft.

Inklusion meint ja ursprünglich, dass jeder Mensch die Möglich-
keit haben soll, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ganz 
gleich, welche Hautfarbe jemand hat, welches Geschlecht, aus 
welcher Kultur jemand stammt, ob jemand behindert ist oder 
nicht. In der Konsequenz gibt es dann auch keine »Normalität«, 
jedenfalls keine Norm, an der sich ein Mensch auszurichten hat. 
Normal ist nur eines: dass es Unterschiede gibt. So betrachtet 
ist es dann eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, in allen 
Bereichen des Lebens für Verhältnisse zu sorgen, die es ermög-
lichen, dass alle Menschen sich barrierefrei bewegen können. 

Aus christlicher Sicht ist dabei das Jesus-Wort bedeutsam: 
»Lasst die Kinder zu mir kommen.« Jedes Leben ist kostbar und 
besonders. Und es ist eine ganz besondere Situation für Eltern 
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und Geschwister, die mit einem behinderten Kind zusammen-
leben. Ein Kind, das einem der Mittelpunkt im Leben ist, Mittel-
punkt wie die Sonne im Universum, und zugleich Mittelpunkt 
der Sorge. Denn das Besondere, so ist mein Gefühl, ist dieses 
ständig Gefährdete – fast so etwas wie eine dauerhafte Aus-
nahmesituation.

Die Einladung Jesu schließt alles Menschliche ein und liebt es, 
wie es ist – mit seinen Versehrtheiten, Brüchen und den Handi-
caps. Aber auch mit der Lebenslust. Mit der Fähigkeit, sich  
einem Moment des Glücks hinzugeben. Inklusion in diesem 
Sinne ist mehr als die Bewältigung eines Mangels. Ihr Ziel ist 
Lebensfreude, ein möglichst erfülltes und glückliches Leben. 

Natürlich ist es in vielen Bereichen noch ein weiter Weg, bis 
diese positive Vision Wirklichkeit wird. Umso wichtiger ist es, 
dass sich Betroffene zusammenschließen, wie ja auch in der 
ASBH, um gemeinsam dafür einzutreten. Und um sich gegen-
seitig zu stützen und zu stärken. Es geht um Freiraum – auch für 
die Eltern, die im Alltag rund um die Uhr gefordert sind und 
wenig Zeit für sich haben. Es geht um die Geschwister, die ihre 
Bedürfnisse oftmals zurückstecken müssen. Und es geht um 
Austausch der Familien untereinander, um fachliche Beratung 
und darum, neue Wege zu wagen. Ich bin zutiefst dankbar, 
Schirmherrin dieser ganz besonderen Initiative zu sein.

»Lasst die Kinder zu mir kommen, und wehrt ihnen nicht!« – so 
geht das Jesus-Wort weiter. Inklusion muss jeden Tag wieder 
neu gelebt und mit Leben gefüllt werden, weil sie nicht selbst-
verständlich ist. Die Gegenkräfte sind stark – ob es nun ein 
fehlender Fahrstuhl an der Bahnstation ist oder fehlendes Ver-
ständnis der Mitmenschen. Dennoch bin ich überzeugt davon, 
dass wir gemeinsam den Weg mit Mut weitergehen müssen – 
hin zu einer Gesellschaft, die alle einbezieht.
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Seit über 30 Jahren unterstützt die ASBH Hamburg Menschen 
mit Spina Bifida und Hydrocephalus und deren Familien mit vie-
len Angeboten:

Beratung In unserer Beratungsstelle im Paul-Strit ter-Weg bera-
ten wir zu z.B. zu psychosozialen Themen, Rehabilitation oder 
Integration. Wir informieren über Möglichkeiten der medizini-
schen Versorgung und leisten Hilfestellung im Kontakt mit Be-
hörden sowie Institutionen.

Gemeinschaft Wir pflegen unser Netzwerk zur Selbsthilfe und 
ermuntern alle, sich auszutauschen und gegenseitig zu helfen. 
Zum Beispiel in einer unserer vielen Elterngruppen, die sich re-
gelmäßig und selbstorganisiert treffen.

Freizeiten Wir organisieren Sommer- und Wochenendfreizeiten, 
die bei den Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen und deren 
Geschwistern sehr beliebt sind. Einen Eindruck davon vermit-
teln die Bilder in dieser Broschüre. Sie wurden während einer 
Jugendfreizeit in Fedderingen (Schleswig-Holstein) und einer 
Kinderfreizeit mit Ausflug in den Serengeti Park aufgenommen.

Familienhilfe Wir bieten praktische Entlastung für Familien mit 
unserem kleinen ambulanten Dienst und durch junge Menschen, 
die ein soziales Jahr ableisten.

Wissenstransfer Wir forschen nach Informationen über Spina 
Bifida und Hydrocephalus und klären Betroffene über neue Er-
kenntnisse, Therapien, Angebote etc. auf.

Public Relations Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit für unsere 
Themen und Anliegen, um den Alltag von Menschen mit Spina 
Bifida und Hydrocephalus im öffentlichen Raum zu erleichtern.

19 P R O J E K T E  D E R  A S B H  H A M B U R G  





In Hamburg wurde schon im Jahr 1227 die erste Stiftung ge-
gründet, heute sind hier mehr als 1.250 Stiftungen mit unter-
schiedlichsten Anliegen zu Hause. Auch die ASBH-Hamburg- 
Stiftung gehört nun dazu, und wir hoffen, dass wir etwas von 
dem positiven Stiftungsklima in der Hansestadt spüren werden. 
Schließlich gibt es viele gute Gründe, eine Stiftung finanziell zu 
unterstützen. Oft ist persönliches Betroffensein der Auslöser, 
manchmal geht es um das gute Gefühl, helfen zu können. Oder 
man möchte einfach die eigene Handlungsfähigkeit spüren. 

Zur Gründung verfügt die ASBH-Hamburg-Stiftung über ein Ver-
mögen von 50.000 Euro. Das Stiftungskapital bildet unser finan-
zielles Fundament. Wie es das Stiftungsgesetz der Stadt Ham-
burg festlegt, wird es sicher angelegt und nicht angetastet. 
Unsere Aufgaben finanzieren wir einzig mit den Erträgen, die 
aus dem Stiftungsvermögen erwirtschaftet werden. Der Vor-
stand und viele Unterstützer arbeiten ehrenamtlich. Wir hoffen 
auf Zustiftungen, die unser Stiftungskapital anwachsen lassen, 
damit uns in Zukunft mehr Mittel für hilfreiche Projekte zur Ver-
fügung stehen.

Zustiftungen von Privatpersonen oder Unternehmen sind sehr 
willkommen – und können steuerlich geltend gemacht werden. 
Alle Zahlungen werden dem Stiftungsvermögen zugeführt. So 
können die Stifter sicher sein, dass ihre Zuwendung über den 
Zeitpunkt hinaus wirksam ist und unsere Ziele unterstützt. 
Selbstverständlich freuen wir uns auch über kleine Spenden, 
die umgehend für laufende Projekte eingesetzt werden.
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Vorstand  
Dr. Antje Blume-Werry (1. Vorsitzende) 
1. und 2. Vorsitzende des Kuratoriums:  
Katrin Steinbach und Vera Hacke

Spendenkonto 
IBAN: DE81 3702 0500 0001 4496 00
Bank für Sozialwirtschaft
Spenden auf dieses Konto sind steuerlich absetzbar.  
Sie erhalten eine Spendenbescheinigung.

Kontakt
ASBH-Hamburg-Stiftung
Paul-Stritter-Weg 7
22297 Hamburg

Ansprechpartnerin:
Dr. Antje Blume-Werry
Telefon: 040 675 36 20
stiftung@asbh-hamburg.de

www.asbh-hamburg.de
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Bei drei Vorstandsmitgliedern der Stiftung sollen mindestens 
zwei aus dem Vereinsvorstand der ASBH Hamburg e.V. sein; bei 
vier Vorstandsmitgliedern sollen mindestens drei aus dem Ver-
einsvorstand der ASBH Hamburg e.V. sein; bei fünf Vorstands-
mitgliedern sollen mindestens drei aus dem Vereinsvorstand 
der ASBH Hamburg e.V. sein; bei sechs Vorstandsmitgliedern 
sollen mindestens vier aus dem Vereinsvorstand der ASBH 
Hamburg e.V. sein; bei sieben Vorstandsmitgliedern sollen min-
destens vier aus dem Vereinsvorstand der ASBH Hamburg e.V. 
sein.
Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
Der Vereinsvorstand entsendet die ihm obliegenden Vorstands-
mitglieder. Hinzu kommen eines oder mehrere Vorstandsmitglie-
der, die durch das Kuratorium bestellt werden.
2. Der erste Vorstand wird vom Stifter berufen und ist im Stif-
tungsgeschäft benannt.
3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wird nach 
Maßgabe des Abs. 1 unverzüglich eine Ersatzperson gewählt, 
soweit die Mindestzahl der Vorstandsmitglieder unterschritten 
ist oder die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben 
sind. Bis zum Amtsantritt der Nachfolger führen die verbliebe-
nen Vorstandsmitglieder die unaufschiebbaren Aufgaben der 
laufenden Stiftungsverwaltung allein weiter. Auf Ersuchen der / 
des Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes – im Verhinderungs-
fall ihrer / seiner Vertretung – bleibt das ausscheidende Mitglied 
bis zur Wahl des jeweiligen nachfolgenden Mitgliedes im Amt.
4. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Vorstand ein 
Vorstandsmitglied per Beschluss abberufen. Diesem Beschluss 
müssen sämtliche Vorstandsmitglieder außer dem abzuberu-
fenden zustimmen. Dem betroffenen Mitglied ist zuvor Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Das abberufene Mitglied 
kann die Berechtigung der Abberufung binnen einer Frist von 
einem Monat seit Kenntnis gerichtlich prüfen lassen. Im Falle 
eines Rechtsstreits ruhen die Rechte des abberufenen Mit-
glieds bis zur rechtskräftigen oder einstweiligen Entscheidung 
des Gerichts. Erst danach kann ein Rechtsnachfolger bestimmt 
werden.
5. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n 
und deren / dessen Stellvertreter / in wobei Wiederwahl zulässig 
ist. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.
6. Die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Sie 
haben jedoch Anspruch auf Erstattung ihrer im Einzelfall nach-
gewiesenen Auslagen. Sollen die Vorstandsmitglieder nicht rein 
ehrenamtlich tätig sein, sondern für ihren Zeit- und Arbeitsauf-
wand eine finanzielle Anerkennung in Form von Sitzungsgeldern 
oder Aufwandsentschädigungen erhalten, so setzt dies voraus, 
dass die Vermögenssituation der Stiftung es erlaubt und der 
Vorstand im Einvernehmen mit der Stiftungsaufsicht und dem 
zuständigen Finanzamt hierzu vorab schriftliche Richtlinien er-
lässt.
7. Veränderungen innerhalb des Vorstandes werden der Auf-
sichtsbehörde unverzüglich angezeigt. Die Wahlniederschrif-
ten, die die Annahmeerklärungen und sonstige Beweisunterla-
gen über Vorstandsergänzungen sind beizufügen.

§ 8 Aufgaben des Vorstandes
1. Der Vorstand leitet und verwaltet die Stiftung und beschließt 
über ihre Angelegenheiten, soweit sich aus den Bestimmungen 
dieser Satzung nichts anderes ergibt. Er hat die Mittel der Stif-
tung sparsam und wirtschaftlich zu verwenden.

Fassung vom 9. April 2015

ASBH-Hamburg-Stiftung / Stiftung der Arbeitsgemeinschaft 
Spina Bifida und Hydrocephalus Bereich Hamburg e.V.

Präambel
Menschen mit einer angeborenen Querschnittlähmung (Spina 
Bifida) und einer Störung des Gehirnwasserkreislaufs (Hydro-
cephalus) sollen zu einem selbstbestimmten und menschen-
würdigen Leben geführt werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe 
benötigen sie ein spezielle Förderung und Unterstützung ihrer 
Familien. Dafür einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag zu 
leisten ist das Ziel der »ASBH-Hamburg-Stiftung«.

§ 1 Name
1. Die Stiftung führt den Namen »ASBH-Hamburg-Stiftung« – 
Stiftung der Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocepha-
lus Bereich Hamburg e.V.« und hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist 
eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts.
2. Stifterin ist die Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydro-
cephalus – Bereich Hamburg e.V.

§ 2 Stiftungszweck
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Hilfe für Behinderte, 
die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie die För-
derung der öffentlichen Gesundheitspflege. Die Förderung der 
Hilfe für Behinderte richtet sich auf die Förderung von Men-
schen mit Spina Bifida und Hydrocephalus sowie von Men-
schen mit vergleichbaren Behinderungen. Zweck der Stiftung 
ist ebenfalls die Beschaffung von Mitteln für die Verwirklichung 
der vorgenannten gemeinnützigen Zwecke durch andere steu-
erbegünstigte Körperschaften und Körperschaften des öffent-
lichen Rechts. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts »Steuer-
begünstigte Zwecke« der Abgabenordnung.
Die Stiftung verwirklicht ihren Zweck insbesondere dadurch, 
dass sie durch Zuwendung von finanziellen Mitteln oder durch 
Überlassung von Personal, Räumen oder Hilfsmitteln 
a) steuerbegünstigte Körperschaften bei der Verwirklichung 
von gemeinnützigen Zwecken im Sinne von Satz 1unterstützt;
b) Erfahrungsaustausch, Forschung und wissenschaftliche Ar-
beit im medizinisch-therapeutischen und pädagogischen Be-
reich fördert sowie Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von 
medizinisch-therapeutischen Einrichtungen der Gesundheits-
für-, -vor- und -nachsorge unterstützt.
Die Stiftung verwirklicht ihren Zweck insbesondere dadurch, 
dass sie bei Menschen mit Spina Bifida und / oder Hydrocepha-
lus durch Zuwendung von finanziellen Mitteln oder durch Über-
lassung von Personal, Räumen oder Hilfsmitteln 
c) Entwicklung und soziale Eingliederung in den Bereichen Ler-
nen, Arbeiten und Wohnen fördert;
d) Gruppenaktivitäten in den Bereichen Sport, Erholung, Frei-
zeit zur Förderung der Selbstständigkeit der Betroffenen und 
zur Entlastung der Angehörigen unterstützt;

2. Der Vorstand kann die Durchführung bestimmter Geschäfte 
auf einzelne Vorstandsmitglieder übertragen.
3. Er kann geeignete, auch dem Vorstand nicht angehörende 
Personen, mit der Geschäftsführung der Stiftung beauftragen 
und für diese Tätigkeit ein angemessenes Entgelt zahlen, sofern 
die Vermögenssituation der Stiftung dies erlaubt. Zur Erfüllung 
des Stiftungszwecks können in angemessenem Umfang eigene 
Mitarbeiter und fremde Hilfskräfte gegen angemessene Vergü-
tung beschäftigt werden, sofern die Vermögenssituation der 
Stiftung dies erlaubt.
4. Der Vorstand stellt rechtzeitig vor Beginn eines jeden Ge-
schäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf, der die zu erwarten-
den Einnahmen und Ausgaben enthält. Innerhalb der gesetzli-
chen Frist erstellt der Vorstand eine Jahresabrechnung mit ei-
ner Vermögensübersicht und einem Bericht über die Erfüllung 
des Stiftungszwecks. Die Abrechnung wird von einem Angehö-
rigen der steuerberatenden Berufe oder von einer auf Grund 
von Erfahrungen im Finanz-, Rechnungs- oder Revisionswesen 
geeigneten Person geprüft. Die Prüfung soll sich auch auf die 
Erhaltung des Stiftungsvermögens sowie auf die satzungsge-
mäße Verwendung der Stiftungsmittel erstrecken. Wirtschafts-
plan und Jahresrechnung sind dem Kuratorium vorzulegen.

§ 9 Vertretung der Stiftung
Die Vorstandsmitglieder bilden den Vorstand der Stiftung im 
Sinne des § 86 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Jeweils zwei 
von Ihnen sind gemeinsam vertretungsbefugt. Der Vorstand ist 
für Rechtsgeschäfte mit anderen gemeinnützigen Organisatio-
nen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

§ 10  Beschlussfassung des Vorstandes
1. Für Beschlussfassungen des Vorstandes ist die Anwesenheit 
von mehr als der Hälfte seiner Mitglieder erforderlich. Es ent-
scheidet die einfache Stimmenmehrheit, sofern die Satzung 
nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme der / des Vorsitzenden, im Falle ihrer / seiner Abwe-
senheit die des Stellvertreters. Im Falle der Abwesenheit beider 
gilt die Vorlage bei Stimmengleichheit als abgelehnt.
2. Der Vorstand hält seine Beschlüsse in Niederschriften fest, 
die mindestens von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterschrei-
ben sind. Abwesende Vorstandsmitglieder werden von den Be-
schlüssen in Kenntnis gesetzt. Ein nachträgliches Einspruchs-
recht steht ihnen nicht zu.
3. Wenn eine besondere Dringlichkeit oder Notwendigkeit vor-
liegt, kann der Vorstand auch schriftlich beschließen. In diesem 
Fall muss mehr als die Hälfte seiner Mitglieder insgesamt der 
Beschlusssache zustimmen. Schriftliche Übermittlungen im 
Wege der Telekommunikation sind zulässig.

§ 11  Vorstandssitzungen
1. Der Vorstand hält seine Sitzungen nach Bedarf ab. Die / der 
Vorsitzende – im Verhinderungsfall ihre / seine Vertretung – be-
stimmt den Ort und die Zeit der Sitzungen und lädt dazu ein. In 
jedem Geschäftsjahr findet mindestens eine Vorstandssitzung 
statt, in der über die Jahresrechnung beschlossen wird. Auf An-
trag von mindestens zwei seiner Mitglieder muss der Vorstand 
einberufen werden.
2. Zwischen der Einberufung und dem Sitzungstag soll ein Zeit-
raum von mindestens einer Woche liegen, sofern nicht außeror-
dentliche Umstände eine kürzere Frist erfordern. Die Vorstands-

e) konzeptionelle Entwicklungen, Schaffung und Unterhaltung 
von Beratungs-, Informations- und Förderstellen und sonstige 
neue Konzepte zur Unterstützung des genannten Personenkrei-
ses unterstützt.
Es müssen nicht alle Satzungszwecke gleichzeitig und in vollem 
Umfang verwirklicht werden. Der Vorstand kann gemäß der fi-
nanziellen Situation der Stiftung entsprechende Schwerpunkte 
setzen.

§ 3 Stiftungsvermögen
1. Das Anfangsvermögen der Stiftung besteht aus der Erb-
schaft »Dr. Traute Hoffmann« und ist im Stiftungsgeschäft nä-
her erläutert.
2. Das Stiftungsvermögen kann durch Zustiftungen der Stifter 
sowie Dritter erhöht werden.
3. Werden Zuwendungen nicht ausdrücklich zum Vermögen ge-
widmet, so dienen sie ausschließlich und unmittelbar zeitnah 
den unter § 2 der Satzung genannten Zwecken.

§ 4 Anlage des Stiftungsvermögens
1. Das Vermögen der Stiftung ist grundsätzlich in seinem realen 
Wert zu erhalten. Es darf nur veräußert oder belastet werden, 
wenn von dem Erlös gleichwertiges Vermögen erworben wird. 
Umschichtungen des Stiftungsvermögens sind zulässig. Zur 
Erreichung des Stiftungszwecks dienen grundsätzlich nur die 
Zinsen und Erträge des Vermögens sowie sonstige Zuwendun-
gen, soweit sie nicht nach § 3 Absatz 2 das Vermögen erhöhen.
2. Den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend kann die Stiftung 
ihre Erträgnisse ganz oder teilweise einer Rücklage gemäß den 
Bestimmungen der Abgabenordnung zuführen, um ihre steuer-
begünstigten Zwecke nachhaltig zu erfüllen. Die freien Rückla-
gen können im Rahmen der steuerlichen Bestimmungen nach 
einem entsprechenden Beschluss des Stiftungsvorstandes dem 
Stiftungsvermögen zur Werterhaltung zugeführt werden.
3. Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur 
für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Stiftung 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigen.

§ 5 Rechtsstellung der Begünstigten
Den durch die Stiftungssatzung Begünstigten steht aufgrund 
dieser Satzung ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung 
nicht zu.

§ 6 Organe der Stiftung
Organe der Stiftung sind: 1. Der Stiftungsvorstand; 2. Das Ku-
ratorium. Ein Mitglied eines Organs kann nicht zugleich einem 
anderen Organ angehören.

§ 7 Stiftungsvorstand
1. Die Stiftung wird von einem Vorstand verwaltet, der aus min-
destens drei und höchstens sieben Personen besteht. Er soll 
sich vornehmlich aus Mitgliedern des Vereinsvorstandes der 
ASBH Hamburg e.V. zusammensetzen. Das oder die weiteren 
Mitglieder des Vorstandes werden vom Kuratorium bestellt. 
Nach der Anzahl der vom Verein »ASBH Bereich Hamburg« ent-
sandten Vorstandsmitglieder richtet sich die Gesamtzahl der 
Vorstandsmitglieder der Stiftung.



31 I M P R E S S U M  30  A S B H - H A M B U R G - S T I F T U N G

mitglieder werden schriftlich unter Angabe der einzelnen Bera-
tungsgegenstände einberufen.

§ 12  Kuratorium
1. Das Kuratorium besteht aus mindestens drei und höchstens 
sieben Mitgliedern. Die Mitglieder des ersten Kuratoriums wer-
den vom Stiftungsvorstand berufen. Dem Kuratorium sollen Per-
sonen angehören, die besondere Fachkompetenz und Erfah-
rung in Hinblick auf die Aufgabenerfüllung der Stiftung aufwei-
sen. Ein Mitglied soll in Finanz- und Wirtschaftsfragen sachver-
ständig sein.
2. Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte die in den Vorstand 
gemäß § 7 zu berufenden Mitglieder.
3. Scheidet ein Kuratoriumsmitglied aus, so wählt das Kurato-
rium auf Vorschlag des Vorstandes einen Nachfolger. Wieder-
wahlen sind zulässig. Die Amtszeit der Kuratoriumsmitglieder 
beträgt fünf Jahre. Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte eine / 
n Vorsitzende / n und eine / n stellvertretende / n Vorsitzende / n.
8. Das Amt eines Kuratoriumsmitgliedes endet nach Ablauf der 
Amtszeit. Das Kuratoriumsmitglied bleibt solange im Amt  bis 
ein Nachfolger bestellt ist. Das Amt endet weiter durch den Tod 
und durch Niederlegung, die jederzeit zulässig ist. In diesen Fäl-
len bilden die verbleibenden Kuratoriumsmitglieder das Kurato-
rium. Bis zum Amtsantritt des Nachfolgers führen sie die unauf-
schiebbaren Aufgaben allein weiter. Ein ausgeschiedenes Kura-
toriumsmitglied ist unverzüglich vom Kuratorium durch Zuwahl 
zu ersetzen, sofern die erforderliche Mindestzahl unterschritten 
wird. Ein Kuratoriumsmitglied kann vom Kuratorium in einer ge-
meinsamen Sitzung mit dem Vorstand jederzeit aus wichtigem 
Grunde abberufen werden. Der Beschluss bedarf der Mehrheit 
der Mitglieder von Vorstand und Kuratorium. Das betroffene 
Mitglied ist bei dieser Abstimmung von der Stimmabgabe aus-
geschlossen. Ihm ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Das abberufene Mitglied kann die Berechtigung der 
Abberufung binnen einer Frist von einem Monat seit Kenntnis 
gerichtlich prüfen lassen. Im Falle eines Rechtsstreits ruhen die 
Rechte des abberufenen Mitglieds bis zur rechtskräftigen oder 
einstweiligen Entscheidung des Gerichts. Erst danach kann ein 
Rechtsnachfolger bestimmt werden.
4. Veränderungen innerhalb des Kuratoriums werden der Auf-
sichtsbehörde unverzüglich angezeigt. Die Wahlniederschriften, 
die die Annahmeerklärungen und sonstige Beweisunterlagen 
über Ergänzungen des Kuratoriums sind beizufügen.

§ 13  Aufgaben und Beschlussfassung des Kuratoriums
1. Das Kuratorium berät, unterstützt und überwacht den Vor-
stand im Rahmen des Stiftungsgesetzes und dieser Stiftungs-
satzung um den Willen des Stifters so wirksam wie möglich zu 
erfüllen. Seine Aufgaben sind insbesondere:
- Empfehlungen für die Verwaltung des Stiftungsvermögens,
- Empfehlungen für die Verwendung der Stiftungsmittel,
- Genehmigung des Haushaltsplanes, der Jahresrechnung und 
des Tätigkeitsberichtes,
- Entlastung des Vorstandes.
- Bestellung von Mitgliedern des Vorstandes im Sinne des § 7 
Abs. 1.
2. Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse kann das Kuratorium 
Sachverständige hinzuziehen.
3. Das Kuratorium soll mindestens einmal im Jahr zu einer or-
dentlichen Sitzung zusammenkommen. Eine außerordentliche 

Sitzung ist einzuberufen, wenn mindestens die Mehrzahl der Ku-
ratoriumsmitglieder oder der Vorstand dies verlangen. Die Mit-
glieder des Vorstandes, der Geschäftsführer und Sachverstän-
dige können an den Sitzungen des Kuratoriums beratend teil-
nehmen.
4. Für die Beschlussfassung des Kuratoriums gilt § 10 entspre-
chend. Das Kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung ge-
ben.

§ 14  Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

§ 15  Stiftungsleistungen
Gesuche auf Leistungen aus der Stiftung sind an den Vorstand 
zu richten. Er bestimmt nach Prüfung des Gesuches über die 
Höhe der Leistungen unter Beachtung der Vorschriften über 
die Steuerbegünstigung der Stiftung.

§ 16  Satzungsänderungen
1. Die Organe der Stiftung können Änderungen der Satzung be-
schließen, wenn sie den Stiftungszweck nicht berühren und die 
ursprüngliche Gestaltung der Stiftung nicht wesentlich verän-
dern oder die Erfüllung des Stiftungszwecks erleichtern.
2. Beschlüsse über Änderungen der Satzung können nur auf 
gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Kuratorium gefasst 
werden. Der Änderungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder des Vorstands und des Kuratoriums.
3. Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen der Ge-
nehmigung der Stiftungsaufsichtsbehörde. 

§ 17  Auflösung der Stiftung
1. Beschlüsse über die Verwendung des Stiftungsvermögens 
bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall 
ihrer steuerbegünstigten Zwecke dürfen erst nach Einwilligung 
des zuständigen Finanzamtes ausgeführt werden.
2. Über die Auflösung der Stiftung beschließt der Vorstand mit 
einer Stimmenmehrheit wie in § 16. Eine schriftliche Beschluss-
fassung ist zulässig. Der Auflösungsbeschluss wird erst wirk-
sam, wenn er von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist.
3. Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall 
ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt ihr restliches Vermögen 
nach Abzug sämtlicher Verbindlichkeiten an die Arbeitsgemein-
schaft Spina Bifida und Hydrocephalus – Bereich Hamburg e.V., 
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder 
mildtätige Zwecke zu verwenden hat. Der Stiftungsvorstand 
gibt eine ausdrückliche Erklärung darüber ab, ob das restliche 
Vermögen, soweit steuerlich zulässig, zur Erhöhung des Vermö-
gens des Vereins bestimmt sein soll.

§ 18  Aufsichtsbehörde und Inkrafttreten
1. Die Stiftung untersteht der Staatsaufsicht nach Maßgabe 
des in der Freien und Hansestadt geltenden Rechts. Aufsichts-
behörde ist der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg – 
Senatskanzlei.
2. Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Anerkennung in Kraft.
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Lisa, Megan, Luisa, Lucas,  
Oliver, Marcel, Frederike,  
Eileen, Deniz, Tim und Anthony 
hatten viel Spaß auf ihrer  
Freizeit in Fedderingen.

Leonie, Max, Andre, Jonah, 
Elisabeth, Maria, Johannes, 
Naemi, Kim, Wiebke, Hannah, 
Jannis, Theo, Amelie, Pauline, 
Diana, Anthony, Cristian, Iris, 
Jasmin, Hannah, Jörn, Philip, 
Marina, Merle, Andreas, Lina, 
Christian und Lotte machten  
einen Ausflug in den Serengeti 
Park bei Hodenhagen.




